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Bekanntmachung 
Ersatzbestimmung für das aus dem Kreistag des Kreises Borken ausgeschiedene 

Kreistagsmitglied Dr. Sarah Gößling 
 
Das Kreistagsmitglied der CDU, Frau Dr. Sarah Gößling, Raesfeld, hat sein Mandat im Kreistag des Kreises 
Borken zum 31.12.2023 niedergelegt. 

Nach § 45 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) stelle ich hiermit fest, dass aus der Reserveliste der CDU 

Herr Gerd Bannefeld, Raesfeld, 

in den Kreistag nachrückt. Herr Bannefeld hat das Kreistagsmandat angenommen und die Mitgliedschaft im 
Kreistag des Kreises Borken mit Eingang der Erklärung am 08.01.2024 erworben. 

Gemäß § 39 Abs. 1 KWahlG können gegen diese Entscheidung 

• jeder Wahlberechtigte des Kreises Borken, 
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• die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der 
Kreistagswahl teilgenommen haben, sowie 

• die Aufsichtsbehörde 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch erheben. Der Einspruch ist beim Kreiswahlleiter des 
Kreises Borken (Kreishaus Borken, Burloer Straße 93, 46325 Borken) schriftlich einzureichen oder zur 
Niederschrift zu erklären. 

Borken, 08.01.2024 

gez. 

Dr. Ansgar Hörster 
Kreiswahlleiter 
 
 

Bekanntmachung Jägerprüfung 2024 
 
Die Jägerprüfung 2024 bei der Unteren Jagdbehörde des Kreises Borken findet an folgenden Terminen statt: 

1. Schriftliche Prüfung: 

 Montag, 22.04.2024, 15.°° Uhr in Borken 

2. Schießprüfung: 

Jägerprüfungsausschuss Ahaus: Mittwoch, 24.04.2024 in Coesfeld-Flamschen ab 12.°° Uhr 

Jägerprüfungsausschuss Borken: Mittwoch, 24.04.2024 in Coesfeld-Flamschen ab 8.°° Uhr 

3. Mündlich-praktische Prüfung: 

Donnerstag, 25.04.2024 bis Montag, 29.04.2024 jeweils ab 8.°° Uhr (für beide Jägerprüfungsausschüsse) 

Anträge auf Zulassung zur Prüfung sind spätestens bis zum 

22.02.2024 

an den Landrat des Kreises Borken - Untere Jagdbehörde -, Burloer Str. 93, 46325 Borken, zu richten. Dort 
sind auch die Antragsvordrucke erhältlich. Außerdem ist der Antragsvordruck im Internet unter folgender 
Adresse als Download abrufbar: www.kreis-borken.de/jaegerpruefung  

Dem Antrag sind beizufügen: 

a) ein Nachweis einer Vereinigung der Jäger oder einer ihrer satzungsgemäßen Untergliederungen 
über die sichere Handhabung und das Schießen mit einer Kurzwaffe mit einem Mindestkaliber von 
9 Millimetern. Der Nachweis darf nicht älter als ein Jahr sein; 

b) ein Nachweis über die Teilnahme an einer vom zuständigen Veterinäramt anerkannten Schulung zur 
Kundigen Person nach Anhang III Abschnitt IV Kapitel I Nummer 4 der Verordnung (EG) Nummer 
853/2004; 

c) bei Minderjährigen, die Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter; 

d) ein amtliches Führungszeugnis, das nicht älter als sechs Monate sein darf. 

Prüfungsgebühr: Für die Prüfung zur Erlangung des ersten Jagdscheines ist eine Gebühr von 250,00 € zu 
zahlen. 

Bewerberinnen und Bewerber, die bei Beginn der Prüfung (22.04.2024) das 15. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, sowie Bewerberinnen und Bewerber, denen nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 und Satz 2 des 
Bundesjagdgesetzes der Jagdschein versagt werden muss, dürfen von mir nicht zur Prüfung zugelassen 
werden. 

46325 Borken, 15.01.2024 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Untere Jagdbehörde 

Im Auftrag 
gez.  
Kerstin Benning 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellungen 
 
Herrn xxxxxxxxxxxxxxxx, geboren am xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ist eine Ordnungsverfügung vom 
10.01.2024, Aktenzeichen xxxxxxxxxx, zuzustellen. 

Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird die Ordnungsverfügung öffentlich 
zugestellt. 

Die Ordnungsverfügung kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Anmeldung der 
Ausländerbehörde, Etage 0A, eingesehen werden und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. 
Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern die 
Anhörung eine Ladung zu dem Termin erhält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 10.01.2024 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Zuwanderung, Aufenthalt und Einbürgerung 

Im Auftrag 
gez. 
Schaffeld 
_____________________________________________________________________________________ 
Herrn xxxxxxxxxxxxxxxxx, geboren am xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zuletzt wohnhaft in xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ist ein Bescheid vom 03.08.2023, Aktenzeichen xxxxxxxxxx, zuzustellen. 

Die mehrfachen Versuche den Bescheid mittels Auslandsrückschein zuzustellen blieben erfolglos. Deshalb 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 

Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2038 Etage 0A, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 04.01.2024 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Verkehr 

Im Auftrag 
gez. 
Dr. Altenhoff-Weber 
_____________________________________________________________________________________ 
Frau xxxxxxxxxxxx, geboren am xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zuletzt wohnhaft in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx, ist ein Bescheid vom 18.07.2023, Aktenzeichen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zuzustellen. 

Die mehrfachen Versuche den Bescheid mittels Auslandsrückschein zuzustellen blieben erfolglos. Deshalb 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 

Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2038 Etage 0A, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 04.01.2024 
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Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Verkehr 

Im Auftrag 
gez. 
Dr. Altenhoff-Weber 
_____________________________________________________________________________________ 
Herrn xxxxxxxxxxxxxxxx, geboren am xxxxxxxxxxxxxxxx, zuletzt wohnhaft in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
ist ein Bescheid vom 12.12.2023, Aktenzeichen xxxxxxxxxxxxxxxx, zuzustellen. 

Die mehrfachen Versuche den Bescheid mittels Postzustellungsurkunde zuzustellen blieben erfolglos. 
Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 

Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2038 Etage 0A, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 04.01.2024 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Verkehr 

Im Auftrag 
gez. 
Dr. Altenhoff-Weber 
_____________________________________________________________________________________ 
Herrn xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, geboren am xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zuletzt wohnhaft in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx, ist ein Bescheid vom 13.11.2023, Aktenzeichen xxxxxxxxxxxxxxxx, zuzustellen. 

Die mehrfachen Versuche den Bescheid mittels Postzustellungsurkunde zuzustellen blieben erfolglos. 
Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 

Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2038 Etage 0A, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 04.01.2024 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Verkehr 

Im Auftrag 
gez. 
Dr. Altenhoff-Weber 
_____________________________________________________________________________________ 
Herrn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, geboren am xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zuletzt wohnhaft in xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ist ein Bescheid vom 02.08.2023, Aktenzeichen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-
xxxxxx, zuzustellen. 

Die mehrfachen Versuche den Bescheid mittels Auslandsrückschein zuzustellen blieben erfolglos. Deshalb 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 

Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2038 Etage 0A, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 
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Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 04.01.2024 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Verkehr 

Im Auftrag 
gez. 
Dr. Altenhoff-Weber 
_____________________________________________________________________________________ 
Herrn xxxxxxxxxxxxxx, geboren am xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zuletzt wohnhaft in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ist ein Bescheid vom 12.12.2023, Aktenzeichen xxxxxxxxxxxxxxxx, zuzustellen. 

Die mehrfachen Versuche den Bescheid mittels Postzustellungsurkunde zuzustellen blieben erfolglos. 
Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 

Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2038 Etage 0A, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 09.01.2024 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Verkehr 

Im Auftrag 
gez. 
Dr. Altenhoff-Weber 
_____________________________________________________________________________________ 
Herr xxxxxxxxxxx, geb. xxxxxxxxxxxx, wohnhaft xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ist ein Bescheid vom 05.01.2024, 
Aktenzeichen xxxxxxxxxxxxxxx zuzustellen. 

Eine Zustellung an die zuletzt bekannte Adresse war nicht erfolgreich. Deshalb wird der Bescheid öffentlich 
zugestellt. 

Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2231, Etage 2A, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 05.01.2024 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Jugend und Familie 

Im Auftrag 
gez. 
Heyng 
_____________________________________________________________________________________ 
Frau xxxxxxxxxxxxxxx, geb. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lebend in xxxxxxxxxxxx ist ein Schreiben vom 
15.01.2024, Aktenzeichen xxxxxxxxxxxxxxx, zuzustellen. 
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Frau xxxxxxxxx ist xxxxxxxxxxxxx verzogen, eine genaue Anschrift ist hier nicht bekannt. Das Schreiben kann 
daher nicht postalisch zugestellt werden. Deshalb wird das Schreiben öffentlich zugestellt. 

Das Schreiben kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2231, Etage 2A, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 15.01.2024 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Jugend und Familie 

Im Auftrag 
gez. 
Üffing 
 
 

Bekanntmachung gemäß § 10 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
 
Die xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mit Sitz in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hat mit Antrag 
vom 06.12.2023 die Errichtung und Betrieb von zwei Windenergieanlagen des Typs Vestas V 172-7.2 mit 
einer Nennleistung von 7.200 kW und einer Nabenhöhe von 164 m auf dem Grundstück in xxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sowie Gemarkung xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, beantragt. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) und den Bestimmungen des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 
Vorschriften. 

Für das Vorhaben wird auf Antrag des Antragstellers nach § 7 Abs. 3 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. 

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 BImSchG bekannt gemacht. 

Sofern die beantragte Genehmigung erteilt wird, soll die Anlage sobald wie möglich in Betrieb genommen 
werden. 

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unterlagen einschließlich des vorgelegten UVP-Berichts 
liegen nach der Bekanntmachung einen Monat, vom 24.01.2024 bis 23.02.2024, während der Dienststunden 
zur Einsicht bei folgenden Behörden aus: 

1. Gemeindeverwaltung Südlohn – Bauamt, Zimmer 1.10, Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn, 
während der Dienststunden montags bis donnerstags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 
Uhr bis 16:00 Uhr, freitags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr. 

2. Stadt Gescher, Fachdienst 2 - Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt, Zimmer 209, Marktplatz 1, 
48712 Gescher, während der Dienststunden montags bis mittwochs von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
und von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr, donnerstags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 
18:00 Uhr, freitags von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr. 

3. Stadtverwaltung Velen, Fachdienst Bauen und Planen, Coesfelder Straße 14, 46342 Velen, 
während der Dienststunden montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr, montags und 
dienstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

und 

4. Kreisverwaltung Borken, Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz, Etage 3A, Zimmer 
2307, Burloer Straße 93, 46325 Borken, während der Dienststunden montags bis mittwochs 08:00 
Uhr bis 12:30 Uhr und 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr und freitags 
von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr. 

Weitere Termine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich. 
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Das Vorhaben wird zudem auf der Internetseite des Kreises Borken unter https://www.kreis-
borken.de/de/kreisregion/bauen-ordnung/bauen-wohnen/amtl-bekanntmachungen-laufende-verfahren.php 
sowie im länderübergreifenden UVP-Portal unter https://www.uvp-verbund.de/startseite bekannt gemacht. Im 
UVP-Portal können die Antragsunterlagen in digitaler Form über das Internet eingesehen werden. 

Die ausgelegten Antragsunterlagen enthalten folgende entscheidungserhebliche Unterlagen über die 
Umweltauswirkungen des Vorhabens: 

− gutachterliche UVP-Bericht gemäß § 4e der 9. BImSchV zur Ermittlung aller Umweltauswirkungen 
des Vorhabens 

− Herstellerangaben zur Schallemission und zu Schallreduzierungsmaßnahmen der Anlagen sowie 
eine gutachterlich erstellte Prognose der Schallimmissionen 

− gutachterliche Prognose zum Schattenwurf sowie Herstellerangaben zu einem 
Schattenwurfabschaltmodul 

− gutachterliche Artenschutzprüfung zur Beurteilung der Verbotstatbestände des § 44 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für die Avifauna und Fledermäuse einschließlich 
vorgesehener Vermeidungs- und Ausgleichmaßnahmen 

− gutachterliche Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft sowie Ermittlung von Ausgleich und 
Ersatz nach §§ 14 – 17 BNatSchG 

− landschaftspflegerischer Begleitplan nach § 33 Abs. 3 Landesnaturschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen (LNatSchG NRW) 

− Herstellerangaben zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
− Herstellerangaben zum Abfallanfall und zur Abfallentsorgung 

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 24.01.2024 bis 25.03.2024 bei den vorgenannten 
Behörden schriftlich oder elektronisch vorgebracht werden. Mit Ablauf dieser Frist sind für das 
Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen. Dies gilt nicht für ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. Die Einwendungen sollen die 
volle leserliche Anschrift des Einwenders tragen. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Einwendungsschreiben an den Antragsteller zur Stellungnahme weitergegeben werden. Auf Verlangen des 
Einwenders werden dabei Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur 
Beurteilung des Inhaltes der Einwendung erforderlich sind. 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden die form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen – auch bei 
Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, die fristgerecht Einwendungen erhoben haben – in einem 
Erörterungstermin erörtert. Der Erörterungstermin ist für Donnerstag, den 11.04.2024, ab 9:30 Uhr im 
Sitzungssaal der Gemeinde Südlohn, Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn, vorgesehen. Die Erörterung 
kann bei Bedarf fortgesetzt werden. 

Sollte der Erörterungstermin auf Grund der Tatsache, dass keine Einwendungen eingehen oder auf Grund 
einer Ermessensentscheidung der Genehmigungsbehörde nach § 10 Abs. 6 BImSchG nicht stattfinden oder 
sollte die Erörterung auf einen anderen Termin verlegt werden, wird der Wegfall oder die Verlegung des 
Termins gesondert bekannt gemacht. 

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnahme haben neben den Vertretern der beteiligten 
Behörden, der Antragsteller und diejenigen, die rechtzeitig – d. h. in der Zeit vom 24.01.2024 bis 25.03.2024 
– schriftlich oder elektronisch Einwendungen erhoben haben. Sonstige Personen können als Zuhörer am 
Termin teilnehmen, sofern genügend freie Plätze zur Verfügung stehen. 

Die Entscheidung über die Einwendungen und den Genehmigungsantrag wird allen Einwendern schriftlich 
zugestellt. Die Zustellung kann durch eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

Kreis Borken, 04.01.2024 
Der Landrat 
Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz 
Az.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Im Auftrag 
gez. 
Martin Ohlms 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen der Sparkasse Westmünsterland 
 

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit der Nr. 335326989 geführten Spareinlage 
beantragt das Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inhaber der Urkunde auf, spätestens bis zum 
21.03.2024 seine Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden. 

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend gemacht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt. 

Ahaus / Dülmen, den 21.12.2023 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
gez. Der Vorstand 
_____________________________________________________________________________________ 
Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit der Nr. 335642930 geführten Spareinlage 
beantragt das Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inhaber der Urkunde auf, spätestens bis zum 
28.03.2024 seine Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden. 

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend gemacht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt. 

Ahaus / Dülmen, den 28.12.2023 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
gez. Der Vorstand 
_____________________________________________________________________________________ 
Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit der Nr. 337364228 geführten Spareinlage 
beantragt das Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inhaber der Urkunde auf, spätestens bis zum 
02.04.2024 seine Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden. 

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend gemacht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt. 

Ahaus / Dülmen, den 02.01.2024 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
gez. Der Vorstand 
_____________________________________________________________________________________ 
Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Sparurkunde mit der Nummer 370066490 (ggf. 
ausgestellt unter der Nummer 30248751, BLZ 401 540 06) hiermit für kraftlos. 

Ahaus / Dülmen, den 28.12.2023 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
gez. Der Vorstand 
_____________________________________________________________________________________ 
Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Sparurkunde mit der Nummer 31111230 
(BLZ 426 513 15) hiermit für kraftlos. 

Ahaus / Dülmen, den 03.01.2024 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
gez. Der Vorstand 
_____________________________________________________________________________________ 
Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Sparurkunde mit der Nummer 360855563 (ggf. 
ausgestellt unter der Nummer 30855563, BLZ 401 547 02) hiermit für kraftlos. 

Ahaus / Dülmen, den 08.01.2024 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
gez. Der Vorstand 


